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Jahrgang 2025 Amtsblatt Nr. 44/2025 vom 29.10.2025 

Inhaltsverzeichnis: 

Ortsübliche Bekanntgabe zur 16. Sitzung des Gemeinderates Auerbach am 27.10.2025 

 

Die Beschlüsse werden auszugsweise veröffentlicht. Der vollständige Wortlaut des Protokolls, öffentlicher Teil, kann im 

Rathaus Auerbach zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Es haben 9 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen an der Sitzung teilgenommen; Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.  

Die Gemeinderatssitzung wurde von der 1. stellvertretenden Bürgermeisterin, Frau Prietzel, geleitet. 

Zur Gemeinderatssitzung waren als Gäste 3 Bürgerinnen und Bürger und 4 Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeiterinnen der  

Verwaltung anwesend.  

 

Seit der 15. Gemeinderatssitzung wurde eine Eilentscheidung getroffen. 

 

Eilentscheidung E 02/2025 

Aufgrund bestehender Dringlichkeit bestimmt die 1. stv. Bürgermeisterin hiermit in Form einer Eilentscheidung gem. § 52 

Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) folgendes: 

Die 1. stv. Bürgermeisterin beauftragt den 2. Nachtrag der Firma Müller Elektroanlagen, Untere Bahnhofstraße 32 in 09380 

Thalheim in Höhe von 25.229,59 Euro brutto. 

 

Eilentscheidung E 03/2025 

Aufgrund bestehender Dringlichkeit bestimmt die 1.stv. Bürgermeisterin hiermit in Form einer Eilentscheidung gem. § 52 

Abs.4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) folgendes: 

Die 1. stv. Bürgermeisterin beauftragt die Leistungen zum Los 9 – Metallbauarbeiten – zum Vorhaben Bedarfsgerechter 

Umbau und energetische Sanierung der Kita „Gänseblümchen“ an die Firma Grünert Metallbau / Metallgestaltung, 

Bahnhofstraße 4 in 09366 Stollberg in Höhe von 7.467,61 Euro brutto. 

 

Im nichtöffentlichen Teil der 15. Gemeinderatssitzung am 15.09.2025 wurde ein Beschluss in einer Personalangelegenheit 

gefasst. 

 

Folgende Beschlüsse wurden in der 16. Gemeinderatssitzung am 27.10.2025 gefasst: 

 

Beschluss-Nr.: 103/2025                               einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss über Einwendungen von Bürgern und Abgabenpflichtigen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 

2025/2026     

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stellt fest, dass von Einwohnern und Abgabepflichtigen keine Einwendungen  

gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 vorgebracht wurden. 

 

  

 
 

Impressum 
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Beschluss-Nr.: 104/2025                                                                einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025/2026 der Gemeinde Auerbach 

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt die Haushaltssatzung 2025/2026 entsprechend Anlage zum Beschluss. 

 

Beschluss-Nr.: 105/2025                                                               einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Verzicht auf Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 nach § 88 b SächsGemO   

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, für das Haushaltsjahr 2025 auf einen Gesamtabschluss nach § 88b 

SächsGemO zu verzichten und stattdessen den Beteiligungsbericht nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO in bisheriger Form 

beizubehalten sowie die Anteile an verbundenen Unternehmen auch weiterhin wie bisher nach der Eigenkapitalspiegel-

methode in der Bilanz der Gemeinde Auerbach auszuweisen. 

 

Beschluss-Nr.: 106/2025                                                              einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Verzicht auf Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2026 nach § 88 b SächsGemO   

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, für das Haushaltsjahr 2026 auf einen Gesamtabschluss nach § 88b 

SächsGemO zu verzichten und stattdessen den Beteiligungsbericht nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO in bisheriger Form 

beizubehalten sowie die Anteile an verbundenen Unternehmen auch weiterhin wie bisher nach der 

Eigenkapitalspiegelmethode in der Bilanz der Gemeinde Auerbach auszuweisen. 

 

Beschluss-Nr.: 107/2025                                                                 einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Sammelentscheidung zur Annahme von Spenden gem. § 73 Abs. 5 SächsGemO  

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, die Spenden und Zuwendungen, die die Gemeinde Auerbach im 

Zeitraum 03.09.2025 bis 13.10.2025 erhalten hat, entsprechend Anlage zum Beschluss anzunehmen. 

 

Beschluss-Nr.: 108/2025                                                                 einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Annahme einer Spende Rondell Oberschule 

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, die zweckgebundene Geldspende von Herrn Michael Schlag in Höhe 

von 200,00 € zugunsten des Gebäudes Oberschule, Obere Schulstraße 7, für die Sanierung des Rondells einschließlich 

Treppenaufgang anzunehmen. 

 

Beschluss-Nr.: 109/2025                                                                einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Annahme einer Spende Rondell Oberschule    

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, die zweckgebundene Geldspende von Herrn Wolfgang Haas in Höhe 

von 500,00 € zugunsten des Gebäudes Oberschule, Obere Schulstraße 7, für die Sanierung des Rondells einschließlich 

Treppenaufgang anzunehmen. 

 

Beschluss-Nr.: 110/2025                                                                 einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Antrag auf Vereinsförderung gem. Richtlinie, hier: BVA – Drachenfest -  

1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt den Anträgen der BVA Bürgervereinigung Auerbach vom 02.09.2025 

  und 19.09.2925 nach Beginn der Maßnahme zu. 

2.  Unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung des Doppelhaushaltes 2025/2026 beschließt der Gemeinderat der  

  Gemeinde Auerbach eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 209,16 € brutto für Transportleistungen Verkaufsstand/ 

  Sondernutzung Plakatierung an die BVA Bürgervereinigung Auerbach, vertreten durch Herrn Ulf Landwehr, Siedlung der 

  Jugend 16, 09392 Auerbach anlässlich der Durchführung des 9. Drachenfestes am 20.09.2025. 

3.  Die Verrechnung der finanziellen Zuwendung erfolgt nach dem rechtskräftigen Erlass der Haushaltssatzung 2025/2026  

  der Gemeinde Auerbach. 

 

Beschluss-Nr.: 111/2025                                    einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Auftragsvergabe Los 10 -Sonnenschutzarbeiten- Kita „Gänseblümchen“ 

1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, den Auftrag für das Vorhaben – bedarfsgerechter Umbau und  

  energetische Sanierung Kita „Gänseblümchen“, Tischelweg 10 in 09392 Auerbach – Los 10 Sonnenschutzarbeiten, an  

  die Firma 

                                                        Rollo Sievers GbR, Ringstraße 18, 09366 Stollberg 

 zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt 13.942,04 € brutto. 

2.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2025 

  gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO der Finanzierung zu. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen. 
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Beschluss-Nr.: 112/2025                                                              einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss Wirtschaftsplan Kommunalwald der Gemeinde Auerbach 

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt den forstwirtschaftlichen Wirtschaftsplan 2026 des Staatsbetriebs 

Sachsenforst, Forstbezirk Chemnitz, zur Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes der Gemeinde Auerbach. 

 

Beschluss-Nr.: 113/2025                                                               einstimmiger Beschluss – abgelehnt 

Beschluss Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer Photovoltaikanlage    

Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach befürwortet die Bauvoranfrage des Bauherren zur Errichtung einer 

Photovoltaikanlage auf dem Grundstück von Familie Schneider lt. Angebot der Firma Clen Solar GmbH & Co. KG, Flurstück 

Nr. 342/1 der Gemarkung Auerbach. 

 

Beschluss-Nr.: 114/2025                                                             einstimmiger Beschluss – zugestimmt 

Beschluss 2. Nachtrag Los 21 Heizung-Sanitär-Lüftung Sanierung Kita „Gänseblümchen“  

1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, die Beauftragung des Nachtrages 2 in Form der 2. Nachtrags- 

  vereinbarung für das Vorhaben – Bedarfsgerechter Umbau und energetische Sanierung Kita „Gänseblümchen“,  

  Tischelweg 10 in 09392 Auerbach – Los 21 HLS, an die Firma 

                                             Haustechnik Schubert GmbH, Lichtensteiner Straße 27, 08118 Hartenstein. 

 Die Auftragssumme des 2. Nachtrages beträgt 10.864,27 € brutto. 

2.  Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2025  

  gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO der Finanzierung zu. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen. 

 

Der Tagesordnungspunkt 6.13 wurde aufgrund noch fehlender Informationen von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

Im nichtöffentlichen Teil der 16. Gemeinderatssitzung wurde ein Beschluss in einer Personalangelegenheit gefasst. Der 

Tagesordnungspunkt 9.1 wurde nicht zur Abstimmung gebracht, da noch weitere Informationen eingeholt werden müssen. 

 

Informationen/Anfragen/Bürgerfragestunde: 

 

Frau Bergelt vom Tourismusnetzwerk Greifensteinregion erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates die Arbeitsstände 

zur Einführung einer Gästetaxe und zu den Eric-Frenzel-Trails. 

Beide Projekte sind noch in Bearbeitung und man kann noch keine verbindlichen Aussagen treffen, ob sich zum Beispiel die 

Einführung der Gästetaxe für Auerbach lohnen würde. Hier muss jede Gemeinde ihre eigene Satzung beschließen. 

 

Zu den Eric-Frenzel-Trails, insgesamt 18 Trails, gab es bereits Medieninfos in der Freien Presse, beim MDR und auch in der 

Zeit. Es wird einen Trail, den „Tischl-Tanz“ geben, der auch teilweise auf Auerbacher Flur liegt. Alle von einem solchen Trail 

tangierten Kommunen müssen sich auf die Finanzierung der Instandhaltungskosten einigen. Es gibt eine über 400 Seiten 

umfassende Studie zu diesem Projekt. Auch hier können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates einigen sich auf den 27.02.2026 als Termin für die Durchführung einer 

Einwohnerversammlung. 

  

Frau Gerber informiert zu den Haushaltsdaten Stand 30.09.2025. 

Den Mitgliedern des Gemeinderates lag dazu umfassendes Zahlenmaterial vor. Die liquiden Mittel schmelzen immer weiter 

ab, sie werden aber benötigt um auch in den nächsten Jahren größere Instandhaltungsmaßnahmen anzugehen oder auch 

Mittel zur Gegenfinanzierung bei Fördermittelbereitstellung zu haben. Frau Gerber appelliert wie immer an eine strenge 

Haushaltsdisziplin.  

 

Es gab Diskussion zum Thema Verbesserung der Kommunikation zwischen Kita-Leitung – Personal und Eltern. 

 

Beschlussfassungen: 

 

Die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten 6.1 bis 6.10 gehen ohne Diskussionen über die Bühne. Zum 

Tagesordnungspunkt 6.11 gibt es einige Nachfragen. Hier handelt es sich aber um einen Antrag auf Vorbescheid und noch 

nicht um einen Bauauftrag.  

 

gez. Anja Prietzel       

1. stellv. Bürgermeisterin      

 

 


